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Die Fachhochschule Brandenburg an der Havel wurde 1992 als Campushochschule gegrün-
det. In den drei Fachbereichen Informatik und Medien, Technik und Wirtschaft sind derzeit 
ca. 3000 Studierende immatrikuliert. Die Nähe u a. zu Potsdam (30 Min.) und zur Bundes-
hauptstadt Berlin (45 Min.) bieten hervorragende Möglichkeiten für Kooperationen mit regio-
naler Wirtschaft und Industrie. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Fachbereich Wirtschaft folgende Stelle zu besetzen:  
 

1 Professorin/Professor 
Studiengang Wirtschaftsinformatik 

„Wirtschaftsinformatik, insb. Systementwicklung und Software Engineering“ 
Bes.Gr. W 2 BBesO 
Kennziffer: WIP 13 

 
Der/die Stelleninhaber/ -in soll Aufgaben der Lehre und der angewandten Forschung im Stu-
diengang Wirtschaftsinformatik übernehmen. Das Aufgabengebiet bezieht sich auf die Ent-
wicklung und Anpassung von Datenverarbeitungssystemen für Wirtschaft und Verwaltung. In 
diesem Zusammenhang ist der Aspekt der Systemintegration von Bedeutung. Gute Kennt-
nisse werden darüber hinaus in einem oder mehreren der Gebiete Programmiertechnik, Pro-
jekt- und Qualitätsmanagement oder Datenbanken erwartet. Kenntnisse von Enterprise-
Integration-Systemen und Erfahrungen in der webbasierten Lehre oder dem E-Government-
Bereich sind von Vorteil. 
 
Die Einrichtung der Professur ist eine Maßnahme des sog. Überlastprogramms. Die Beset-
zung der Professur erfolgt im Angestelltenverhältnis und ist für die Dauer von zwei Jahren 
befristet.  
 
Die Übernahme von Lehrverpflichtungen im Bachelor- und Masterstudium sowie im Service-
bereich für andere Studiengänge wird vorausgesetzt, ebenso die Bereitschaft, an der Inter-
nationalisierung des Fachbereichs mitzuwirken, u. a. durch Lehrveranstaltungen in engli-
scher Sprache.  
 
Die Beteiligung an der Hochschulselbstverwaltung, der Studienberatung sowie an weiteren 
Aufgaben nach §§ 3 und 40 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG) wird er-
wartet.  
 
Bewerber/innen müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach § 39 des Brandenburgischen 
Hochschulgesetzes erfüllen. 
 
Auf die dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und Professoren nach § 41 Abs. 1 
BbgHG wird hingewiesen. 
 
Die Fachhochschule Brandenburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Professorinnen an 
und fordert qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf.  
Schwerbehinderte werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerber/innen wenden sich bitte mit den üblichen Bewerbungsunterlagen und unter Anga-
be der Kennziffer bis zum 14. Januar 2012 an den  
 

Präsidenten der 
Fachhochschule Brandenburg 

Personalabteilung 
PSF 2132 

14737 Brandenburg an der Havel 
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Für die Rücksendung Ihrer Unterlagen bei Nichtanstellung wird um Beilage eines ausrei-
chend frankierten Rückumschlages gebeten. 
 


